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RS OGH 1980/6/11 11Os63/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1980

Norm

StGB §159 Abs1 Z2

Rechtssatz

Bei Beurteilung eines dem § 159 Abs 1 Z 2 StGB zu unterstellenden Verhaltens kommt dem Umstand, bei Führung

welches der allenfalls mehreren vom Schuldner betriebenen - zum Teil allenfalls nicht de8zitären - Geschäftszweige die

Tathandlungen gesetzt wurden, keine Bedeutung zu.
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